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Anleitung für Auslandsdienstreisen

1. Als erster Schritt bitte bei Rektor/Rktorin nachfragen (persönlich oder per Mail mit cc VR Miklas), ob die Auslandsdienstreise im Interesse der KPH ist und genehmigt werden kann. Gleichzeitig klären Sie mit Ihrer Institutsleitung, ob eine evtl. Freistellung befürwortet werden kann.

2. Rektor/Rektorin bestätigt, dass die Dienstreise genehmigt wird. Im positiven Fall wird entweder ein Reisekostenzuschuss gewährt, wobei 50% der tatsächlichen Kosten vergütet werden (meistens ohne Kongressgebühren) oder es ist eine Dienstreise mit einer kompletten Abrechnung der Kosten möglich. (Variante mit Hotelnächtigung oder Variante mit Nächtigungsgebühr).

3. Nach der Genehmigung wird über VR Miklas ein Auslandsdienstreiseantrag erstellt (Service, downloads).  Folgende Punkte sind beim Ausfüllen zu beachten:
· S. 1: Unterscheiden zwischen a) Genehmigung Reisekostenzuschuss oder b) Antrag auf Genehmigung einer Auslandsdienstreise (=Ersatz aller Kosten).

· S. 1: Beginn und Ende der Dienstreise: Datum und Zeit angeben. Beginn der Dienstreise bei Flügen: ab Dienststelle 1 Stunde + Eincheckzeit. Beginn der Dienstreise bei Bahnfahrten: ab Dienststelle zum Bahnhof + ½ Stunde. Ende der Dienstreise bei Flügen nach Ankunft 1 ½ Stunden. Ende der Dienstreise bei Bahnfahrten: ¼ Stunde + Weg zur Dienststelle

· S. 2: Vorausberechnung: Zu- und Abgang Flughafen: EUR 10,90 pro Strecke. Zu- und Abgang Bahnhof Ausland pauschal EUR 5,50 pro Strecke. Taxi lediglich nach Genehmigung der Rektorin. Dem Antrag beizulegen sind Buchungsbestätigungen (Flug, Zug, Hotel, Eintritte …) plus die Einladung zur Tagung

· S. 3: wird vom Rektorat bestätigt

· S. 4: wird nach Genehmigung des bm:ukk an die KPH zurückgeschickt.

Der genehmigte ADRA muss vier Wochen vor Antritt der Reise im bm:ukk vorliegen, d.h. fünf bis sechs Wochen vor Antritt der Reise bei VR Miklas sein.

4. Für die Abrechnung ist die Vorlage aller Originalbelege (incl. Boarding Cards) mit Nachweis der Bezahlung notwendig. Bei einer komplett genehmigten Dienstreise muss die dafür benötigte zweiseitige Aufstellung (Service, Downloads) ergänzend ausgefüllt werden.  
5. Die Aufstellung mit den Belegen wird an Frau Eva Wrana, Mayerweckstr. 1, 1210 Wien geschickt. Die Unterschrift zur Freigabe geschieht durch VR Miklas. Der Reisekostenzuschuss wird direkt von der KPH angewiesen, die Kosten für die Dienstreise vom bm:ukk.
Wien, 15. Juni 2010


VR Helene Miklas
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